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Abwassergebührenkalkulation für das Jahr 2020 und die damit verbundene Änderung 
der Abwassersatzung 
 
 
BERATUNGSWEG 
 
Die Vorlage wurde im Haupt- und Finanzausschuss am 26.11.2019 unter TOP 2 nicht öffent-
lich vorberaten. 
 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG 
 
Der Gemeinderat beschließt nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss die vorge-
legte Gebührenkalkulation 2020 (Anlage 1) und die damit verbundene Änderung der Abwas-
sersatzung (Anlage 2). 
 
 
SACHVERHALT 
 
Die Gebührenkalkulation für die Abwassergebühren 2020 wurde anhand der derzeit bekann-
ten Planzahlen für das Haushaltsjahr 2020 der Stadt Mosbach und der Planungen des Ab-
wasserzweckverbandes Elz-Neckar vorgenommen. 
 
Die bisherigen Gebühren betragen: 
 
Niederschlagswasser  0,42 €/m² 
Schmutzwasser  2,02 €/m³ 
 
Aus der als Anlage 1 beigefügten Gebührenkalkulation ergeben sich folgende kostende-
ckenden Gebühren zum 01.01.2020: 
  
Niederschlagswasser  0,50 €/m² 
Schmutzwasser  2,25 €/m³ 
 
Somit ist sowohl im Bereich Niederschlagswasser als auch im Bereich Schmutzwasser eine 
Anpassung der Gebühr notwendig.  
 
Gründe für die Gebührenanpassungen liegen zum einen in den stetig steigenden Aufwen-
dungen für die Unterhaltung der Entwässerungsanlagen. So wurde im Jahr 2019 für die Un-
terhaltung der Entwässerungsanlagen noch mit einem Ansatz von 750.000 € gerechnet. Im 
Jahr 2020 sind mittlerweile 950.000 € vorgesehen. Zum anderen werden im Zuge des Neuen 
Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) mehr Aufwendungen im Haushalt 
umgelegt. Außerdem besteht die Verpflichtung zur 100%igen Kostendeckung im Bereich der 
Abwasserbeseitigung. 
Die endgültigen Ergebnisse liegen aufgrund der fehlenden Jahresrechnungen für 2016 – 
2018 noch nicht vor, weshalb noch nicht bekannt ist, ob sich aus diesen Jahren Über- oder 
Unterdeckungen ergeben. 
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN 
 
Da die Abwassergebühr mit einem Kostendeckungsgrad von 100 % kalkuliert wird, ist sie 
ergebnisneutral für den städtischen Haushalt. Durch die Gebührenerhöhungen wird 
gegenüber 2019 mit steigenden Erträgen i.H.v. 482.000 € gerechnet. 
 
Es entstehen Verwaltungs- und Veröffentlichungskosten, die gebührenfähig sind. 
 
 
Anlage: 
 
1. Abwasserkalkulation 2020 
2. Satzung zur Änderung der Abwassersatzung 
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